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Die Wurzeln des Bundesrathes reichen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück und
stehen im direkten Zusammenhang mit den Bestrebungen, ein einiges und souveränes Deutschland
der deutschen Völker zu erschaffen. “Ein Nationalstaat Deutschland“

Stets mußte im Deutschen Reich die Berücksichtigung und Beteiligung der Territorialgewalten an
der Zentralgewalt organisiert werden. Nach dem Modell des Norddeutschen Bundes (gegründet
1867)  besaß  der  Bundesrath  des  Kaiserreichs  von  1871  eine  starke  Stellung  als  oberstes
Verfassungsorgan, war er doch Ausdruck des ewigen Bundes, als der das Reich gegründet worden
war.  Faktisch  war  dieses  Gremium der  Träger  der  Bundessouveränität,  was  sich  darin
äußerte, dass es nicht nur gleichberechtigt an der Legislative mitwirkte, sondern auch oberster
Träger der Bundesexekutive war.

Während  der  Zeit  einer  durch  den  Völkerbund  gesteuerten  Weimarer  Republik,  wurde  dem
Bundesrath  die  Macht  entzogen,  indem ein  Reichsrat  erschaffen  wurde,  der  weitaus  weniger
Kompetenzen hatte als der Bundesrath.

Mit der Beseitigung der Länder im Nationalsozialismus wurde auch der Reichsrat abgeschafft.

Bei  der  Wiederbegründung  des  vereinigten  Wirtschaftsgebietes,  die  1949  nach  dem
Zusammenbruch der Diktatur unter der Aufsicht der westlichen Besatzungsmächte erfolgte, griff die
verfassunggebende  Versammlung,  der  Parlamentarische  Rat,  die  föderalistische  Tradition  des
Reichsrats wieder auf, allerdings entschied man sich für die Bundesratlösung.

Am 29. Mai 2008 trafen sich erstmals 21 Deutsche in Wolfen. Unter der Leitung von Herrn Erhard
Lorenz wurde den Anwesenden die aktuelle Situation der Reichsbewegungen und kommissarischen
Reichs-  und  Exilregierungen  vermittelt,  so  auch  die  rechtliche  Situation  des  Vereinigten
Wirtschaftsgebietes  mit  dem  Namen  Bundesrepublik  Deutschland,  der  UN  bzw.  EU  und  den
Alliierten.

Seit  1921  stehen  wir  Deutsche  unter  Fremdverwaltung,  bzw.  unter  Betreuung  mittels
Fremdverwaltungen, dadurch mangelt es de jure und de facto an der Staatsangehörigkeit zu
einem souveränen deutschen Staat.  Dem wird entgegengehalten,  daß der  Deutschen-Status
“Statusdeutsch”  vom  Willen  des  Betroffenen  abhängt  und  die  Statuseigenschaft  seit  dem
3. Oktober 1990 de jure (davor bereits de facto) nur noch durch Aufnahme in den Nationalstaat
Deutschland bzw. des Deutschen Reiches erworben werden kann.

Wie kommen wir nun aus dieser Staatenlosigkeit heraus?

Gemäß Abstammung, BRD-Gesetzen und -Urkunden, oder EU-Entscheidungen ist es
bewiesenermaßen nicht möglich!
Der  persönliche freie Willen, sich zum wahren Deutschland und dem Deutschen Reich zu
bekennen fordert allerdings für jeden Statusdeutschen, daß er die Verfassung und die
Gesetze des Deutschen Reiches, wie diese am 28. Oktober 1918 in Kraft waren, annimmt
und auch anwendet.

Juristisch und völkerrechtlich unbestritten ist die Tatsache, daß Statusdeutsche über alle
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Rechte und Pflichten von deutschen Staatsangehörigen verfügen. Auch die BRD bestätigt
wie folgt: „Die Rechtsstellung eines Statusdeutschen wird erst mit der Aufnahme des Betroffenen
in Deutschland erlangt.“ und  „Der deutsche Reisepass und Personalausweis sind kein Nachweis
für die deutsche Staatsangehörigkeit,  sie begründen nur eine Vermutung, daß der Inhaber die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.“

Am 29.05.2008 wurde durch die Anwesenden beschlossen, daß sich der Bundesrath als
Volks-Bundesrath bezeichnet und daß er bei allen seinen Entscheidungen und Handlungen
die Verfassung vom 28.10.1918 und die Gesetze des Deutschen Reichs einzuhalten hat,
damit  dem Personal  des  Vereinigten Wirtschaftsgebietes  der  Weg in  die  Reichs-  und
Staatsangehörigkeit gewährt werden kann.

Am 14. Juni 2008 konstituierte sich erstmals der Bundesrath (Volks-Bundesrath).

Am  23.  Mai  2009  proklamierte  der  oberste  Souverän  vor  dem  Reichstag  in  Berlin,  das
Verfassungsorgan Reichstag mit dem Namen Volks-Reichstag.

Am 29. August 2009 konstituierte sich erstmals der Reichstag (Volks-Reichstag).

Nun konnten gemäß Verfassung, Gesetze verabschiedet und in Kraft gesetzt werden. So folgten
neue Gesetze zum Schutz des Deutschen Volkes und unserer Heimat;  Gesetze wurden aktualisiert
oder  außer  Kraft  gesetzt;  die  Herausgabe von Dokumenten wurde  geprüft  und verabschiedet;
Weltnetzseiten  wurden  für  die  Öffentlichkeit  gestaltet;  Ausbildungen  für  Reichsbeamte  und
Rechtsbeistände wurden vorabschiedet und überwacht; Friedensvertragliche Regelungen wurden in
Kraft gesetzt und veröffentlicht.

Mit  der  Herausgabe  unserer  staatlichen  Ausweise  und  Dokumente  wurde  auch  das
Personenstandsregister  Deutschland  für  den  Rechtskreis  des  Deutschen  Reiches
eingerichtet.

Zum 28. April 2018 fand die 78te Tagung des Volks-Reichstages und in Folge die 103te Tagung des
Bundesrathes statt. Mit dem 3ten Bereinigungsgesetz im Sinne der Wiedervereinigung Deutschlands
konnten die Vorbereitungen für eine neue Epoche Deutschlands abgeschlossen werden. Weit über
800 Reichs- und Staatsangehörige haben an diesen Vorbereitungen aktiv mit gewirkt.

Der Bundesrath zum 28. Oktober 2018

Vom Bundesrath über den Volks-Bundesrath
zum Bundesrath

Bundesrath – Volks-Bundesrath – Bundesrath

Statusdeutsche  sind  Deutsche  die  nach  dem  Selbstbestimmungsrecht  beschlossen  haben,  das
RuStaG 1913 und die  Reichsverfassung 1871,  Änderungsstand 28.  Oktober  1918 anzuwenden.
Statusdeutsche der BRD sind Staatenlose, die unter Betreuung stehen. 
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Am  29.05.2008  trafen  sich  21  Statusdeutsche  in  Wolfen.  Es  wurde  entschieden  Ausweise
auszugeben,  die  Domain  reichsamt.info  zu  erwerben  und  das  Erbe  des  Bundesrath  als  Volks-
Bundesrath anzutreten. Herr Erhard Lorenz war die gestalterische und antreibende Kraft.

Am 14.06.2008 erste Tagungs-Einberufung mit den Antragsformularen, um den Volks-Bundesrath
zu gründen. 41 Statusdeutsche waren beteiligt. Die Entscheidung Zum Volks-Bundesrath wurde
getroffen, weil dieses wichtige Verfassungsorgan aus dem Volk erschaffen wurde. Es wurde der
Volkseid festgelegt und beschlossen.

Am 13.07.2010  wurden die ersten Reichs-Personenausweise erstellt,  gemäß dem Beschluß des
Volks-Bundesrathes.

Am 23. 05.2011 wurde das RGBl-1005232-Nr7-Uebergangsgesetz in Kraft gesetzt das am 23. 05.
2010 gegeben wurde. Zitat: zu Artikel 3:

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches auf den Bundesrath verwiesen wird,
tritt an seine Stelle der Volks-Bundesrath.

Am 02.07.2011 wurde die erste Amtsträgerernennung durchgeführt – Staatssekretär des Innern
Herr Erhard Lorenz Staatssekretär der Deutschen Reichspost Herr Peter Glogau.

Am  25.09.2017  wurde  im  Bundesrath  und  Volks-Reichstag  durch  RGBl-1709171-Nr23  das
RGBl-1005232-Nr7-Uebergangsgesetz wie folgt geändert. Zitat: zu Artikel 3:

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches auf den Volks-Bundesrath verwiesen
wird, tritt an seine Stelle der Bundesrath. Der Bundesrath besteht aus den Vertretern des Bundes,
die  den Interessen aller  Mitglieder  des  Bundes  gleichermaßen verpflichtet  sind.   Dies  gilt  im
Einzelfall  solange,  wie  das  jeweilige  Mitglied  des  Bundes  handlungsunfähig  ist,  mangels
reichsrechtlich  genehmigten  institutionalisierten  Organen.

Seit dem 29.05.2008 sind alle Ernennungen, Gesetze, Beschlüsse, Verordnungen, Erlasse, Behörden,
Institutionen, Reichs- und Staatsangehörige, Dokumente, Urkunden und Handlungen im Rechtskreis
des  Deutschen  Reiches  verbindlich  und  unumstößlich.  Diese  können  nur  durch  den  wahren
Bundesrath  sowie  dem  Volks-Reichstag  geändert  werden  (siehe  Artikel  4  und  5  der
Reichsverfassung).

Wer diese in Frage stellt, sich davon distanziert, die Verfassungsorgane diffamiert, verliert nach
allen  Regeln  der  Reichsgesetzgebung  die  bürgerlichen  Rechte  und  ist  somit  Rechts-  und
Geschäftsunfähig. Somit kann er nicht gewählt werden, nicht wählen gehen, keine Firma gründen,
keinen Verein gründen oder auch irgendetwas in Frage stellen. Er kann kein Amt annehmen und
darf auch nicht als Delegierter im Parlament mitwirken.  In unserem Fall steht ihm auch nicht das
Recht zu, ein Volks-Büro zu führen.

Kurzerklärung erstellt durch das Reichsamt des Innern, am 21.06.2021

http://bundesrath.de


13 Schritte zur Souveränität Deutschlands
und zum Recht auf Heimat für das Deutsche
Volk

https://www.youtube.com/watch?v=rHPt7CpbmtE

13 Schritte zur Souveränität Deutschlands und zum
Recht auf Heimat für das Deutsche Volk
Der einzige Weg in die Freiheit, der völkerrechtlich, nach nationalen sowie internationalen Gesetzen
gegangen werden muß und der uns als legitime Rechtsnachfolger unseres Deutschlands bzw.
Deutschen Reiches bestätigt.

Wir präsentieren uns aktuell über folgende Domains:

https://www.uni-spik.de/deutschland/rechtsfaehigkeit.html

Die Geschäftsfähigkeit geht durch die Staatenlosigkeit verloren, es haftet (ohne Rechte) der
betreffende Mensch.

ENDE DER STAATENLOSIGKEIT
Wie konnten die Deutschen staatenlos werden?
Und seit wann sind die Deutschen staatenlos?
—————-
Wir präsentieren uns aktuell über folgende Domains:
https://www.amtswegweiser.de
https://www.amtswegweiser.de/reichskolonialamt
https://www.reichsamt.info
https://www.bundespraesidium.de
https://www.bundespraesidium.de/praesidialamt/
https://www.bundespraesidium.de/standesamt/
https://www.reichsamt-des-innern.de
https://www.reichsamt-des-innern.de/bund/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/
https://www.deutsche-reichsdruckerei.de/Dienst
http://www.reichsdruckerei.de
https://www.nationalstaat-deutschland.de
https://www.nationalstaat-deutschland.de/einheit/
https://www.deutscher-gerichtshof.de/geschaeftsstelle/
https://www.verfassung-deutschland.de
http://www.das-deutsche-reich.de
http://www.des-deutschen-reiches.de
https://www.bundesrath.de
https://www.volks-reichstag.de
http://www.reichskasse.de
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http://www.deutsche-reichspolizei.de
https://www.volks-buero.de
https://www.uni-spik.de
https://www.uni-spik.de/studium/
https://www.mmgz.de
https://www.mmgz.de/Zeitung/
https://www.mmgz.de/Zeitung/hand-in-hand/
https://www.vb1873.de/webshop/
https://vb1873.webnode.com/
—————-

Unsere Verfassung von 1871, bekannt auch als Bismarcksche Verfassung:
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/verfassung/

RuStaG-1913 Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rustag-1913/

Beendet endlich eure Staatenlosigkeit – staatliche Dokumente:
https://www.deutsche-reichsdruckerei.de/Dienst/

Und den Weg zusammen gehen, Hand in Hand für Deutschland:
http://volks-buero.de

DER WEG Des Deutschen Kaiserreiches in eine parlamentarische Monarchie.
Bezüglich des Kaisers, der Adligen und des Friedensvertrages sollte diese Seite Licht ins Dunkle
bringen.
https://www.volks-buero.de/kaiser.html

Nach der Drei-Elementen-Lehre
(Für Staatsgewalt verwenden wir Staatsordnung)
https://www.uni-spik.de/deutschland/drei-elementen-lehre.html

—————-
13 Schritte
zur Souveränität Deutschlands und zum Recht auf Heimat für das Deutsche Volk
https://www.uni-spik.de/deutschland/13-schritte.html

—————-
Reichsstruktur
Reichspräsidium des Deutschen Reiches, gemäß Verfassung vom 28.10.1918 und dem
Überleitungsgesetzt vom 23. Mai 2010
https://www.uni-spik.de/deutschland/reichsstruktur.html

—————-
Die Verfassung(en) der Deutschen
Hier stellen wir eine Übersicht bereit, die alle eventuelle Verfassungen und die wahre Verfassung
Deutschlands im Deutschen Reich darstellt, inklusive dem Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland
https://www.uni-spik.de/deutschland/verfassungen.html

—————-
Staatsverleugner, Reichsbürger und Täuscher
Reichsamt zur Bereinigung von politisch-, juristisch- und publizistischen Staatsterrorismus
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Abkürzung: „RaBeStTe“
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/staatsverleugner-und-reichsbuerger/
https://www.uni-spik.de/deutschland/zum-thema–reichsbuerger.php

—————-
Email: info@volks-buero.de
Website: www.volks-buero.de

………………………..

Es gibt nur ein Deutsches Reich und das
auch ohne den Kaiser

https://www.youtube.com/watch?v=BBuuwtL1o0c

Werte Wahrheitssuchende zu Deutschland und dem Deutschen Reich,

Versailles gibt es so lange, wie bis die Deutschen endlich erkennen, von wem sie wirklich regiert
werden. Dann muß das Volk noch verstehen, daß das Versailler Diktat nur für die Regierungen der
Weimarer Republik, des Nazireiches, der alten BRD und der DDR sowie dem vereinten Deutschland
geschrieben wurde. Angewandt wurde es gegen das, seit 1921, staatenlose Personal,  durch und
zum Wohle (nicht)deutscher Parteien, (nicht)deutscher Politiker, einer (nicht)deutschen Presse und
(nicht)deutscher Handelsorganisationen.

Das Versailler Diktat gilt nicht für die Reichs- und Staatsangehörigen und das souveräne
Deutschland im Deutschen Reich, vor dem 01. Januar 1919, da es diesen Vertrag nie
unterzeichnet hat.

Auch Sie müssen lernen zu unterscheiden wer wahrhaftig für und mit uns das Ziel erreichen will,
denn wenn wir Verräter als Gleichgesinnte betrachten, dann haben es die zionistischen „Chasaren-
Nichtjuden“  sehr  leicht  mit  Zersetzung,  Geschichtsfälschung und vielen  Ubooten,  die  uns  von
unserer wahren Heimat fern halten soll. Staatenlose aus den Patrioten-Gruppen und -Bewegungen
haben einen Eid geschworen, den sie nicht brechen können (wie bei den Logen), darum sind diese
nicht in der Lage das freie Deutsche Reich wieder handlungsfähig herzustellen, Auch die ehemaligen
Fürsten,  Königshäuser  und  Adeligen,  haben  gegn  ihre  Völker  Eide  geschworen  und  sich  gut
auszahlen lassen.

Eine  erfolgreiche  und  unbestechliche  Zusammenarbeit  mit  den  ehemaligen
Fürsten, Königshäusern und Adeligen scheint unwahrscheinlich und zugleich
gefährlich  zu  sein,  außer  diese  kommen  freiwillig  und  hilfsbereit  zu  den
institutionalisierten Reichsorganen, die es ab 2008 wieder gibt.

Nun zum Deutschen Reich.

Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, war zu keiner Zeit das wahre Deutsche Reich.
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Es  war  ein  Zusammenschluß  von  durch  römisch-vatikanischer  „Christianisierung“  erschaffenen
Gebilde und Organisation. Der damalige Kaiser war abhängig vom Vatikan. Dieses Reich entstand
durch Massenmord,  Folter  und unendlichem Leid  der  einfachen Menschen.  Dieses  sogenannte
christliche Abendland ist das mörderische Werk der „Hure von Babilon“, gemäß dem kanonischen
bzw. römischen Recht.

Unser wahrhaftiges Deutsches Reich  –  ist  der Name für Deutschland und seine
Schutzgebiete und hat erstmals in der Geschichte der deutschen Völker, 1871 einen
Nationalstaat  erschaffen,  der  durch  Otto  von  Bismarck  federführend  erschaffen
wurde und den Deutschen erstmals einen gemeinsamen Nationalstaat (ewiger Bund)
ermöglichte.

Da  der  Kaiser  nicht  vom  Papst  gekrönt  wurde,  war  sein  Handeln  und  das  unseres
Deutschen  Reiches  frei  und  außerhalb  vom  kanonischen  Rechtskreis,  vom  Piraten-,
Handels-, See- und Kirchenrecht, (der Vasallen Roms). (Das Reichskonkordat existiert für das
wahre Deutsche Reich überhaupt nicht und wurde durch Hitler eingeführt.)

 Völkerrechtssubjekt ist nicht gleich Völkerrechtsobjekt:

Merke: Ein Name oder ein Bezeichnung für ein Objekt wird groß geschrieben und eine
Eigenschaft eines Objektes wird klein geschrieben, so ist die deutsche Schreibweise.

Wenn geschrieben wird, das deutsche Reich, dann meint man das Reich der Deutschen (HRDN,
Paulskirchenverfassung, Weimarer Verfassung, GG).

Das Deutsche Reich ab 1871 ist das Völkerrechtsubjekt für Deutschland und seine Schutzgebiet!

So  ist  das  Deutsche  Reich  ab  1871  das  erste,
einmalige,  völkerrechtliche  Deutsche  Reich!

Deutscher Kaiser ab 1871, ist auch nur ein Völkerrechtssubjekt (Artikel 11 der Verfassung), denn
„Deutscher Kaiser“ ist nur der Name vom Bundespräsidium! Da nur dem König von Preußen der
Name Deutscher Kaiser zustand, kann dieser Name „Deutscher Kaiser“ durch Dritte ohne den
Gesetzgeber nicht verwendet werden.

Ein Subjekt kann es nur geben, wenn ein Objekt vorhanden ist.

Seit  1871  ist  das  Völkerrechtsobjekt  erstmals  in  der  Geschichte  aller  Deutschen
„Deutschland“ mit dem Namen „Deutsches Reich“. Das Objekt „Bundespräsidium“
erhielt  den  Namen  „Deutscher  Kaiser“,  somit  bleibt  das  Bundespräsidium  als
Verfassungsorgan  erhalten,  auch  dann  wenn  sich  der  Name  ändert,  wie  z.B.
Reichspräsident  oder  in  unserem  Fall  „Präsidialsenat“.

Zusatzbeispiel , Objekt, Subjekt Mensch:
Dem Objekt Mensch wird ein Name gegeben z.B. Max und nicht max oder max:



Der Mensch Max soll das Familienerbrecht des Familienstammes Mustermann erwerben, so wird
eine Geburtsurkunde mit dem Namen Max Mustermann ausgestellt. Im Staat wird dieser Mensch
Max als Person Max Mustermann im Personenstandsregister geführt, denn er wurde durch die
Geburtsurkunde lebend erklärt . Er genießt nun den Schutz des Staates und das Erbrecht, das ihm
durch Staatsrecht zusteht.

-> Ein Mensch ohne Staat hat nur das Naturrecht, sonst gar nichts!
-> Ein Mensch als Person hat das Naturrecht, nun aber auch das Staatsrecht!
-> Ein Mensch ohne Staat, wie im Vereinigten Wirtschaftsgebiet (kanonisches bzw. römisches
Recht), hat nur das Recht das einem Vasallen, Sklaven oder Staatenlosen gebilligt wird.

Die einzig wahre Lösung ist das Deutsche Reich, das wir als Kaiserreich kennen,
denn darin herrscht das Recht von Reichs- und Staatsangehörigen, die zu ihrem
Staat  stehen und die  Staatsordnung aufrecht  erhalten.  Auch im Deutschen
Reich gab es  Untertanen,  Vasallen und Staatenlose und die  wird es  immer
geben. Damals wie heute, haben nur die rechtsfähigen und geschäftsfähigen
deutschen  Reichs-  und  Staatsangehörigen,  das  Mitbestimmungs-,  Wahl-,
Beamtenrecht  und  das  Recht  eine  Firma  zu  gründen.

Zusatz zur Angehörigkeit die man nur durch ein Dokument, das man besitzt, nachweisen kann:

Das RuStaG 1913 mußte deshalb erschaffen werden,  weil  es bis  zu diesem Zeitpunkt nur das
Bundesstaatsangehörigkeitsgesetz “BuStaG” gab, aber es mangelte zum Nationalstaat Deutschland
immer noch an einer Staatsangehörigkeit.

Da Deutschland nur ein Teil des Deutschen Reiches ist und dieses Deutschland
zum ersten deutschen Nationalstaat herangewachsen war, gab man dem neuen
Gesetz  die  Bezeichnung  Reichs-  und  Staatsangehörigkeitsgesetz
(Reichsangehörigkeit  zum  Deutschen  Reich  und  Staatsangehörigkeit  zu
Deutschland).  Es  sei  besonders  darauf  hingewiesen,  daß  es  in  §  1  um die
deutsche Staatsangehörigkeit geht und nicht um eine BuSta.

Die einzig legitimen Dokumente gibt es bei: https://www.deutsche-reichsdruckerei.de/

Diese Erklärung darf weiterverteilt werden

Verantwortlich für diesen Text, zeichnet sich Erhard Lorenz, Staatssekretär des Innern und
Präsidialsenat
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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des
Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemein Vorschriften.

§ 1.

Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare
Reichsangehörigkeit (§§ 33 bis 35) besitzt.

§ 2.

[1] Elsaß-Lothringen gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

[2] Die Schutzgebiete gelten im Sinne dieses Gesetzes als Inland.

[3] Deutschösterreich gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

Zweiter Abschnitt.
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.

§ 3.

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird erworben
1. durch Geburt (§ 4),
2. durch Legitimation (§ 5),
3. durch Eheschließung (§ 6),
4. für einen Deutschen durch Aufnahme (§§ 7, 14, 16),
5. für einen Ausländer durch Einbürgerung (§§ 8 bis 16).

§ 4.

[1] Durch die Geburt erwirbt das eheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters,
das uneheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit der Mutter.

[2] Ein Kind, das in dem Gebiet eines Bundesstaates aufgefunden wird (Findelkind), gilt bis zum
Beweise des Gegenteil als Kind eines Angehörigen dieses Bundesstaats.
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§ 5.

Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation durch einen Deutschen begründet für das
Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters.

§ 6.

Durch die Eheschließung mit einem Deutschen erwirbt die Frau die Staatsangehörigkeit des
Mannes.

§ 7.

[1]  Die  Aufnahme  muß  einem  Deutschen  von  jedem  Bundesstaat,  in  dessen  Gebiet  er  sich
niedergelassen hat, auf seinen Antrag erteilt werden, falls kein Grund vorliegt, der nach den §§ 3 bis
5  des  Gesetzes  über  die  Freizügigkeit  vom  1.  November  1867  (Bundes-Gesetzbl.  S.  55)  die
Abweisung eines Neuanziehenden oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts rechtfertigt.

[2] Der Antrag einer Ehefrau bedarf der Zustimmung des Mannes; die fehlende Zustimmung kann
durch die Vormundschaftsbehörde ersetzt werden. Für eine unter elterlicher Gewalt oder unter
Vormundschaft stehende Person wird, wenn sie das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
der Antrag von dem gesetzlichen Vertreter gestellt; hat sie das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so
bedarf ihr Antrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

§ 8.

[1] Ein Ausländer, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem Bundesstaat, in dessen
Gebiete der Niederlassung erfolgt ist, auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er

1. nach den Gesetzen seiner bisherigen Heimat unbeschränkt geschäftsfähig ist oder nach den
deutschen Gesetzen unbeschränkt geschäftsfähig sein würde oder der Antrag in entsprechender
Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 2 von seinem gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung
gestellt wird,

2. einen unbescholtenen Lebenswandel geführt hat,

3. an dem Orte seiner Niederlassung eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gefunden hat und

4. an diesem Orte sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist.

[2]  Vor  der  Einbürgerung  ist  über  die  Erfordernisse  unter  Nr.  2  bis  4  die  Gemeinde  des
Niederlassungsorts  und,  sofern  diese  keine  selbständigen  Armenverband  bildet,  auch  der
Armenverband  zu  hören.

§ 9.

[1] Die Einbürgerung in einem Bundesstaat darf erst erfolgen, nachdem durch den Reichskanzler
festgestellt  worden ist,  daß keiner der übrigen Bundesstaaten Bedenken dagegen erhoben hat;
erhebt ein Bundesstaat Bedenken, so entscheidet der Bundesrath. Die Bedenken können nur auf
Tatsachen  gestützt  werden,  welche  die  Besorgnis  rechtfertigen,  daß  die  Einbürgerung  des
Antragstellers das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde.

[2] Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung

1. auf ehemalige Angehörige des Bundesstaats, bei dem der Antrag gestellt wird, auf deren Kinder



oder  Enkel  sowie  auf  Personen,  die  von  einem  Angehörigen  des  Staates  an  Kindes  Statt
angenommen sind, es sei denn, daß der Antragsteller einem ausländischen Staate angehört,

2. auf Ausländer, die im Deutschen Reiche geboren sind, wenn sie sich in dem Bundesstaate, bei
dem der Antrag gestellt  wird,  bis  zur  Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahrs  dauernd
aufgehalten haben und die Einbürgerung innerhalb zweier Jahre nach diesem Zeitpunkt beantragen.

§ 10.

Die  Witwe oder  geschiedene Ehefrau  eines  Ausländers,  die  zur  Zeit  ihrer  Eheschließung eine
Deutsche war, muß auf ihren Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet sie sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn sie den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 Nr. 1, 2 entspricht. Über das
Erfordernis unter Nr. 2 ist vor der Einbürgerung die Gemeinde des Niederlassungsorts zu hören.

§ 11.

Ein  ehemaliger  Deutscher,  der  als  Minderjähriger  die  Reichsangehörigkeit  durch  Entlassung
verloren hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht. Die Vorschrift des §
8 Abs. 2 findet Anwendung.

§ 12.

Ein Ausländer, der mindestens ein Jahr wie ein Deutscher im Heere oder in der Marine aktiv gedient
hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat,
eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht und die Einbürgerung
nicht das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde. Die Vorschriften des § 8 Abs. 2
und des § 9 finden Anwendung.

§ 13.

Ein ehemaliger Deutscher, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem Bundesstaate, dem
er früher angehört hat, auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 Nr. 1, 2 entspricht; dem ehemaligen Deutschen steht gleich, wer von einem solchen abstammt
oder an Kinder Statt angenommen ist. Vor der Einbürgerung ist dem Reichskanzler Mitteilung zu
machen; die Einbürgerung unterbleibt, wenn der Reichskanzler Bedenken erhebt.

§ 14.

[1] Die von der Regierung oder der Zentral- oder höheren Verwaltungsbehörde eines Bundesstaats
vollzogene oder bestätigte Anstellung im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst, im Dienste
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes, im öffentlichen Schuldienst oder im Dienste einer
von dem Bundesstaat anerkannten Religionsgemeinschaft gilt für einen Deutschen als Aufnahme, für
einen Ausländer als Einbürgerung, sofern nicht in der Anstellungs- oder Bestätigungsurkunde ein
Vorbehalt gemacht wird.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Anstellung als Offizier oder Beamter des
Beurlaubtenstandes.

§ 15.

[1] Die im Reichsdienst erfolgte Anstellung eines Ausländers, der seinen dienstlichen Wohnsitz in
einem  Bundesstaate  hat,  gilt  als  Einbürgerung  in  diesen  Bundesstaat,  sofern  nicht  in  der



Anstellungsurkunde ein Vorbehalt gemacht wird.

[2]  Hat  der  Angestellte  seinen  dienstlichen  Wohnsitz  im  Ausland  und  bezieht  er  ein
Diensteinkommen aus der Reichskasse, so muß er von dem Bundesstaate, bei dem er den Antrag
stellt, eingebürgert werden; bezieht er kein Diensteinkommen aus der Reichskasse, so kann er mit
Zustimmung des Reichskanzlers eingebürgert werden.

§ 16.

[1] Die Aufnahme oder Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der höheren
Verwaltungsbehörde  hierüber  ausgefertigten  Urkunde  oder  der  Urkunde  über  die  unter  den
Voraussetzungen des § 14 oder des § 15 Abs. 1 erfolgte Anstellung.

[2] Die Aufnahme oder Einbürgerung erstreckt sich, insofern nicht in der Urkunde ein Vorbehalt
gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung
dem Aufgenommenen oder Eingebürgerten kraft  elterlicher Gewalt  zusteht.  Ausgenommen sind
Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet gewesen sind.

§ 17.

Die Staatsangehörigkeit geht verloren
1. durch Entlassung (§§ 18 bis 24),
2. durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit (§ 25),
3. gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)
4. durch Ausspruch der Behörde (§§ 27 bis 29),
5. für ein uneheliches Kind durch eine von dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder von
einem Ausländer bewirkte und nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation,
6. für eine Deutsche durch Eheschließung mit dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder
mit einem Ausländer.

§ 18.

Die Entlassung einer Ehefrau kann nur von dem Manne und, sofern dieser ein Deutscher ist, nur
zugleich mit seiner Entlassung beantragt werden. Der Antrag bedarf der Zustimmung der Frau.

§ 19.

[1] Die Entlassung einer Person, die unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, kann
nur  von  dem  gesetzl ichen  Vertreter  und  nur  mit  Genehmigung  des  deutschen
Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Gegen die Entscheidung des Vormundschaftsgerichts
steht auch der Staatsanwaltschaft die Beschwerde zu; gegen den Beschluß des Beschwerdegerichts
ist die weitere Beschwerde unbeschränkt zulässig.

[2] Die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ist nicht erforderlich, wenn der Vater oder die
Mutter die Entlassung für sich und zugleich kraft elterlicher Gewalt für ein Kind beantragt und dem
Antragsteller die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Erstreckt sich der Wirkungskreis eines
der Mutter bestellten Beistandes auf die Sorge für die Person des Kindes, so bedarf die Mutter zu
dem Antrag auf Entlassung des Kindes die Genehmigung des Beistandes.

§ 20.

Die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate bewirkt zugleich die Entlassung
aus der Staatsangehörigkeit in jedem anderen Bundesstaate, soweit sich der Entlassene nicht die
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Staatsangehörigkeit  in  einem  anderen  Bundesstaate  durch  eine  Erklärung  gegenüber  der
zuständigen  Behörde  des  entlassenden  Staates  vorbehält.
Dieser Vorbehalt muß in der Entlassungsurkunde vermerkt werden.

§ 21.

Die  Entlassung  muß  jedem Staatsangehörigen  auf  seinen  Antrag  erteilt  werden,  wenn  er  die
Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate besitzt und sich diese gemäß § 20 vorbehält.

§ 22.

[1] Fehlt es an den Voraussetzungen des § 21, so wird die Entlassung nicht erteilt

1. Wehrpflichtigen, über deren Dienstverpflichtung noch nicht endgültig entschieden ist, sofern sie
nicht  ein  Zeugnis  der  Ersatzkommission  darüber  beibringen,  daß  nach  der  Überzeugung  der
Kommission  die  Entlassung  nicht  in  der  Absicht  nachgesucht  wird,  die  Erfüllung  der  aktiven
Dienstpflicht zu umgehen,

2. Mannschaften des aktiven Heeres, der aktiven Marine oder der aktiven Schutztruppen,
3.  Mannschaften  des  Beurlaubtenstandes  der  im  §  56  Nr.  2  bis  4  des  Reichsmilitärgesetzes
bezeichneten Art, sofern sie nicht die Genehmigung der Militärbehörde erhalten haben,
4.  sonstige  Mannschaften der  Beurlaubtenstandes,  nachdem sie  eine  Einberufung zum aktiven
Dienste erhalten haben,
5. Beamten und Offiziere, mit Einschluß derer des Beurlaubtenstandes, bevor sie aus dem Dienste
entlassen sind.

[2] Aus anderen als den in Abs. 1 bezeichneten Gründen darf in Friedenszeiten die Entlassung nicht
versagt werden. Für die Zeit des Krieges oder einer Kriegsgefahr bliebt dem Kaiser der Erlaß
besonderer Anordnungen vorbehalten.

§ 23.

[1] Die Entlassung wird wirksam mit der Aushändigung einer von der höheren Verwaltungsbehörde
des Heimatstaats  ausgefertigten Entlassungsurkunde.  Die  Urkunde wird nicht  ausgehändigt  an
Personen,  die  verhaftet  sind  oder  deren Verhaftung oder  Festnahme von einer  Gerichts-  oder
Polizeibehörde angeordnet ist.

[2] Soll sich die Entlassung zugleich auf die Ehefrau oder die Kinder des Antragstellers beziehen, so
müssen auch diese Personen in der Entlassungsurkunde mit Namen aufgeführt sein.

§ 24.

[1] Die Entlassung gilt als nicht erfolgt, wenn der Entlassene beim Ablauf eines Jahres nach der
Aushändigung der Entlassungsurkunde seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Inland hat.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Entlassene sich die Staatsangehörigkeit in
einem anderen Bundesstaate gemäß § 20 vorbehalten hat.

§ 25.

[1] Ein Deutscher, der im Inland weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt hat,
verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn
dieser Erwerb auf seinen Antrag oder den Antrag des Ehemanns oder des gesetzlichen Vertreters



erfolgt, die Ehefrau und der Vertretene jedoch nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter
denen nach den §§ 18, 19 die Entlassung beantragt werden könnte.

[2]  Die  Staatsangehörigkeit  verliert  nicht,  wer  vor  dem  Erwerb  der  ausländischen
Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde seines
Heimatstaats zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat.
Vor der Erteilung der Genehmigung ist der deutsche Konsul zu hören.

[3]  Unter  Zustimmung des  Bundesraths  kann von dem Reichskanzler  angeordnet  werden,  daß
Personen,  welche die  Staatsangehörigkeit  in  einem bestimmten ausländischen Staate erwerben
wollen, die im Abs. 2 vorgesehene Genehmigung nicht erteilt werden darf.

§ 26.

gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)

§ 27.

[1] Ein Deutscher, der sich im Ausland aufhält, kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der
Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig erklärt werden, wenn er im Falle eines Krieges oder
einer Kriegsgefahr einer vom Kaiser angeordneten Aufforderung zur Rückkehr keine Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die Staatsangehörigkeit
in allen Bundesstaaten.

§ 28.

[1] Ein Deutscher, der ohne Erlaubnis seiner Regierung in ausländische Staatsdienste getreten ist,
kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig
erklärt werden, wenn er einer Aufforderung zum Austritt nicht Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die Staatsangehörigkeit
in allen Bundesstaaten.

§ 29.

Der Verlust der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 1, 2 und der §§ 27, 28 sowie der
Wiedererwerb der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 3 Satz 2 erstreckt sich zugleich
auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Ausgeschiedenen oder
dem Wiedereingebürgerten kraft elterlicher Gewalt zusteht, soweit sich die Ehefrau oder die Kinder
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft befinden. Ausgenommen sind Töchter, die verheirat sind oder
verheiratet gewesen sind.

§ 30.

Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Reichsangehörigkeit durch
Entlassung verloren hat, aber bei Anwendung der Vorschrift des § 24 Abs. 1 als nicht entlassen
gelten würde, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn er seit dem im § 24 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt seinen Wohnsitz
im Inland behalten hat und den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht, auch den Antrag innerhalb
eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stellt. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 findet
Anwendung.
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§ 31.

[1] Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Reichsangehörigkeit
nach § 21 des Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit
vom 1. Juni 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 255) durch zehnjährigen Aufenthalt im Ausland verloren hat,
muß von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat, eingebürgert werden, wenn
er keinem Staate angehört.

[2]  Das gleiche gilt  von dem ehemaligen Angehörigen eines Bundesstaats oder eines in einem
solchen einverleibten Staates, der bereits beim Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. Juni 1870 nach
Landesrecht seine Staatsangehörigkeit durch Aufenthalt außerhalb seines Heimatstaats verloren
hat.

§ 32.

ggegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)

Dritter Abschnitt.
Unmittelbare Reichsangehörigkeit.

§ 33.

Die unmittelbare Reichsangehörigkeit kann verliehen werden

1. einem Ausländer, der sich in einem Schutzgebiete niedergelassen hat, oder einem Eingeborenen
in einem Schutzgebiete;

2.  einem ehemaligen Deutschen, der sich nicht im Inland niedergelassen hat;  dem ehemaligen
Deutschen steht gleich, wer von ihm abstammt oder an Kindes Statt angenommen ist.

§ 34.

Einem Ausländer, der im Reichsdienst angestellt ist und seinen dienstlichen Wohnsitz im Ausland
hat, muß auf seinen Antrag die unmittelbare Reichsangehörigkeit verliehen werden, wenn er ein
Diensteinkommen aus der Reichskasse bezieht; sie kann ihm verliehen werden, wenn er ein solches
Einkommen nicht bezieht.

§ 35.

Auf  die  unmittelbare  Reichsangehörigkeit  finden  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  über  die
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate mit Ausnahme der Vorschriften des § 4 Abs. 2, des § 8
Abs. 2, des § 10 Satz 2, des § 11 Satz 2, des § 12 Satz 2 und der §§ 14, 21 mit der Maßgabe
entsprechende  Anwendung,  daß  an  die  Stelle  der  Zentralbehörde  des  Bundesstaats  der
Reichskanzler und an die Stelle der höheren Verwaltungsbehörde der Reichskanzler oder die von
ihm bezeichnete Behörde treten.

Vierter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

§ 36.

Unberührt bleiben die Staatsverträge, die von den Bundesstaaten mit ausländischen Staaten vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen sind.
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§ 37.

Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften des Gesetzes über die Erwerbung
und  den  Verlust  der  Bundes-  und  Staatsangehörigkeit  vom  1.  Juni  1870  oder  des  Gesetzes,
betreffend  die  Naturalisation  von  Ausländern,  welche  im Reichdienst  angestellt  sind,  vom 20.
Dezember  1875  verweisen  ist,  treten  an  deren  Stelle  die  entsprechenden  Vorschriften  dieses
Gesetzes.

§ 38.

[1] In den Fällen des § 7, der §§ 10, 11, 12, 30, 31 und des § 34 erster Halbsatz werden die
Aufnahme- oder Einbürgerungsurkunden kostenfrei erteilt. Das gleiche gilt für die Erteilung von
Entlassungsurkunden in den Fällen des § 21.

[2] Für die Erteilung von Entlassungsurkunden in anderen als in den im § 21 bezeichneten Fällen
dürfen an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zusammen nicht mehr als drei Mark erhoben
werden.

§ 39.

[1]  Der  Bundesrath  erläßt  Bestimmungen  über  die  Aufnahme-,  Einbürgerungs-  und
Entlassungsurkunden sowie über die Urkunden,  die zur Bescheinigung der Staatsangehörigkeit
dienen.

[2] gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit )

§ 40.

[1] Gegen die Ablehnung des Antrags auf Aufnahme gemäß § 7, auf Einbürgerung in den Fällen der
§§ 10, 11, 15, des § 26 Abs. 3, der §§ 30, 31, des § 32 Abs. 3 oder des Antrags auf Entlassung in den
Fällen der §§ 21, 22 ist der Rekurs zulässig.

[2] gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit )

§ 41.

Dieses  Gesetz  tritt  am  1.  Januar  1914  gleichzeitig  mit  einem  Gesetze  zur  Abänderung  des
Reichsmilitärgesetzes sowie des Gesetzes, betreffend Änderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar
1888 in Kraft.

 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.

Gegeben Balholm, an Bord M. Y. “Hohenzollern”, den 22. Juli 1913.

(L. S.) Wilhelm.

Delbrück.

29.  Mai  2008:  Bei  seiner  konstituierenden  Sitzung  des  “Volks-“Bundesrathes  wurde
beschlossen, daß das originale Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913,
und  die  originale  Reichs-  und  Bundesverfassung,  mit  dem  Änderungsstand  vom
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28.10.1918,  für  die  Wiederherstellung  des  Deutschen  Reiches  angewendet  wird.

RuStaG-1913 Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz

Titel: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli
1913

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1913, Nr. 46, Seite 583
– 593

Fassung vom: 22. Juli 1913

Bekanntmachung:
Änderungsstand:

31. Juli 1913
11. August 2019 (letzte Gesetzesänderung durch
RGBl-1908081-nr03)

Anmerkungen:
Quelle: Scan auf Commons  (Original aus dem Jahr 1913)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des
Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemein Vorschriften.

§ 1.

Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare
Reichsangehörigkeit (§§ 33 bis 35) besitzt.

§ 2.

[1] Elsaß-Lothringen gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

[2] Die Schutzgebiete gelten im Sinne dieses Gesetzes als Inland.

[3] Deutschösterreich gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

Zweiter Abschnitt.
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.

§ 3.

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird erworben
1. durch Geburt (§ 4),
2. durch Legitimation (§ 5),
3. durch Eheschließung (§ 6),
4. für einen Deutschen durch Aufnahme (§§ 7, 14, 16),
5. für einen Ausländer durch Einbürgerung (§§ 8 bis 16).
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§ 4.

[1] Durch die Geburt erwirbt das eheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters,
das uneheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit der Mutter.

[2] Ein Kind, das in dem Gebiet eines Bundesstaates aufgefunden wird (Findelkind), gilt bis zum
Beweise des Gegenteil als Kind eines Angehörigen dieses Bundesstaats.

§ 5.

Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation durch einen Deutschen begründet für das
Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters.

§ 6.

Durch die Eheschließung mit einem Deutschen erwirbt die Frau die Staatsangehörigkeit des
Mannes.

§ 7.

[1]  Die  Aufnahme  muß  einem  Deutschen  von  jedem  Bundesstaat,  in  dessen  Gebiet  er  sich
niedergelassen hat, auf seinen Antrag erteilt werden, falls kein Grund vorliegt, der nach den §§ 3 bis
5  des  Gesetzes  über  die  Freizügigkeit  vom  1.  November  1867  (Bundes-Gesetzbl.  S.  55)  die
Abweisung eines Neuanziehenden oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts rechtfertigt.

[2] Der Antrag einer Ehefrau bedarf der Zustimmung des Mannes; die fehlende Zustimmung kann
durch die Vormundschaftsbehörde ersetzt werden. Für eine unter elterlicher Gewalt oder unter
Vormundschaft stehende Person wird, wenn sie das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
der Antrag von dem gesetzlichen Vertreter gestellt; hat sie das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so
bedarf ihr Antrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

§ 8.

[1] Ein Ausländer, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem Bundesstaat, in dessen
Gebiete der Niederlassung erfolgt ist, auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er

1. nach den Gesetzen seiner bisherigen Heimat unbeschränkt geschäftsfähig ist oder nach den
deutschen Gesetzen unbeschränkt geschäftsfähig sein würde oder der Antrag in entsprechender
Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 2 von seinem gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung
gestellt wird,

2. einen unbescholtenen Lebenswandel geführt hat,

3. an dem Orte seiner Niederlassung eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gefunden hat und

4. an diesem Orte sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist.

[2]  Vor  der  Einbürgerung  ist  über  die  Erfordernisse  unter  Nr.  2  bis  4  die  Gemeinde  des
Niederlassungsorts  und,  sofern  diese  keine  selbständigen  Armenverband  bildet,  auch  der
Armenverband  zu  hören.

§ 9.

[1] Die Einbürgerung in einem Bundesstaat darf erst erfolgen, nachdem durch den Reichskanzler



festgestellt  worden ist,  daß keiner der übrigen Bundesstaaten Bedenken dagegen erhoben hat;
erhebt ein Bundesstaat Bedenken, so entscheidet der Bundesrath. Die Bedenken können nur auf
Tatsachen  gestützt  werden,  welche  die  Besorgnis  rechtfertigen,  daß  die  Einbürgerung  des
Antragstellers das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde.

[2] Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung

1. auf ehemalige Angehörige des Bundesstaats, bei dem der Antrag gestellt wird, auf deren Kinder
oder  Enkel  sowie  auf  Personen,  die  von  einem  Angehörigen  des  Staates  an  Kindes  Statt
angenommen sind, es sei denn, daß der Antragsteller einem ausländischen Staate angehört,

2. auf Ausländer, die im Deutschen Reiche geboren sind, wenn sie sich in dem Bundesstaate, bei
dem der Antrag gestellt  wird,  bis  zur  Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahrs  dauernd
aufgehalten haben und die Einbürgerung innerhalb zweier Jahre nach diesem Zeitpunkt beantragen.

§ 10.

Die  Witwe oder  geschiedene Ehefrau  eines  Ausländers,  die  zur  Zeit  ihrer  Eheschließung eine
Deutsche war, muß auf ihren Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet sie sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn sie den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 Nr. 1, 2 entspricht. Über das
Erfordernis unter Nr. 2 ist vor der Einbürgerung die Gemeinde des Niederlassungsorts zu hören.

§ 11.

Ein  ehemaliger  Deutscher,  der  als  Minderjähriger  die  Reichsangehörigkeit  durch  Entlassung
verloren hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht. Die Vorschrift des §
8 Abs. 2 findet Anwendung.

§ 12.

Ein Ausländer, der mindestens ein Jahr wie ein Deutscher im Heere oder in der Marine aktiv gedient
hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat,
eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht und die Einbürgerung
nicht das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde. Die Vorschriften des § 8 Abs. 2
und des § 9 finden Anwendung.

§ 13.

Ein ehemaliger Deutscher, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem Bundesstaate, dem
er früher angehört hat, auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 Nr. 1, 2 entspricht; dem ehemaligen Deutschen steht gleich, wer von einem solchen abstammt
oder an Kinder Statt angenommen ist. Vor der Einbürgerung ist dem Reichskanzler Mitteilung zu
machen; die Einbürgerung unterbleibt, wenn der Reichskanzler Bedenken erhebt.

§ 14.

[1] Die von der Regierung oder der Zentral- oder höheren Verwaltungsbehörde eines Bundesstaats
vollzogene oder bestätigte Anstellung im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst, im Dienste
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes, im öffentlichen Schuldienst oder im Dienste einer
von dem Bundesstaat anerkannten Religionsgemeinschaft gilt für einen Deutschen als Aufnahme, für
einen Ausländer als Einbürgerung, sofern nicht in der Anstellungs- oder Bestätigungsurkunde ein
Vorbehalt gemacht wird.



[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Anstellung als Offizier oder Beamter des
Beurlaubtenstandes.

§ 15.

[1] Die im Reichsdienst erfolgte Anstellung eines Ausländers, der seinen dienstlichen Wohnsitz in
einem  Bundesstaate  hat,  gilt  als  Einbürgerung  in  diesen  Bundesstaat,  sofern  nicht  in  der
Anstellungsurkunde ein Vorbehalt gemacht wird.

[2]  Hat  der  Angestellte  seinen  dienstlichen  Wohnsitz  im  Ausland  und  bezieht  er  ein
Diensteinkommen aus der Reichskasse, so muß er von dem Bundesstaate, bei dem er den Antrag
stellt, eingebürgert werden; bezieht er kein Diensteinkommen aus der Reichskasse, so kann er mit
Zustimmung des Reichskanzlers eingebürgert werden.

§ 16.

[1] Die Aufnahme oder Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der höheren
Verwaltungsbehörde  hierüber  ausgefertigten  Urkunde  oder  der  Urkunde  über  die  unter  den
Voraussetzungen des § 14 oder des § 15 Abs. 1 erfolgte Anstellung.

[2] Die Aufnahme oder Einbürgerung erstreckt sich, insofern nicht in der Urkunde ein Vorbehalt
gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung
dem Aufgenommenen oder Eingebürgerten kraft  elterlicher Gewalt  zusteht.  Ausgenommen sind
Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet gewesen sind.

§ 17.

Die Staatsangehörigkeit geht verloren
1. durch Entlassung (§§ 18 bis 24),
2. durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit (§ 25),
3. gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)
4. durch Ausspruch der Behörde (§§ 27 bis 29),
5. für ein uneheliches Kind durch eine von dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder von
einem Ausländer bewirkte und nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation,
6. für eine Deutsche durch Eheschließung mit dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder
mit einem Ausländer.

§ 18.

Die Entlassung einer Ehefrau kann nur von dem Manne und, sofern dieser ein Deutscher ist, nur
zugleich mit seiner Entlassung beantragt werden. Der Antrag bedarf der Zustimmung der Frau.

§ 19.

[1] Die Entlassung einer Person, die unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, kann
nur  von  dem  gesetzl ichen  Vertreter  und  nur  mit  Genehmigung  des  deutschen
Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Gegen die Entscheidung des Vormundschaftsgerichts
steht auch der Staatsanwaltschaft die Beschwerde zu; gegen den Beschluß des Beschwerdegerichts
ist die weitere Beschwerde unbeschränkt zulässig.

[2] Die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ist nicht erforderlich, wenn der Vater oder die
Mutter die Entlassung für sich und zugleich kraft elterlicher Gewalt für ein Kind beantragt und dem
Antragsteller die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Erstreckt sich der Wirkungskreis eines
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der Mutter bestellten Beistandes auf die Sorge für die Person des Kindes, so bedarf die Mutter zu
dem Antrag auf Entlassung des Kindes die Genehmigung des Beistandes.

§ 20.

Die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate bewirkt zugleich die Entlassung
aus der Staatsangehörigkeit in jedem anderen Bundesstaate, soweit sich der Entlassene nicht die
Staatsangehörigkeit  in  einem  anderen  Bundesstaate  durch  eine  Erklärung  gegenüber  der
zuständigen  Behörde  des  entlassenden  Staates  vorbehält.
Dieser Vorbehalt muß in der Entlassungsurkunde vermerkt werden.

§ 21.

Die  Entlassung  muß  jedem Staatsangehörigen  auf  seinen  Antrag  erteilt  werden,  wenn  er  die
Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate besitzt und sich diese gemäß § 20 vorbehält.

§ 22.

[1] Fehlt es an den Voraussetzungen des § 21, so wird die Entlassung nicht erteilt

1. Wehrpflichtigen, über deren Dienstverpflichtung noch nicht endgültig entschieden ist, sofern sie
nicht  ein  Zeugnis  der  Ersatzkommission  darüber  beibringen,  daß  nach  der  Überzeugung  der
Kommission  die  Entlassung  nicht  in  der  Absicht  nachgesucht  wird,  die  Erfüllung  der  aktiven
Dienstpflicht zu umgehen,

2. Mannschaften des aktiven Heeres, der aktiven Marine oder der aktiven Schutztruppen,
3.  Mannschaften  des  Beurlaubtenstandes  der  im  §  56  Nr.  2  bis  4  des  Reichsmilitärgesetzes
bezeichneten Art, sofern sie nicht die Genehmigung der Militärbehörde erhalten haben,
4.  sonstige  Mannschaften der  Beurlaubtenstandes,  nachdem sie  eine  Einberufung zum aktiven
Dienste erhalten haben,
5. Beamten und Offiziere, mit Einschluß derer des Beurlaubtenstandes, bevor sie aus dem Dienste
entlassen sind.

[2] Aus anderen als den in Abs. 1 bezeichneten Gründen darf in Friedenszeiten die Entlassung nicht
versagt werden. Für die Zeit des Krieges oder einer Kriegsgefahr bliebt dem Kaiser der Erlaß
besonderer Anordnungen vorbehalten.

§ 23.

[1] Die Entlassung wird wirksam mit der Aushändigung einer von der höheren Verwaltungsbehörde
des Heimatstaats  ausgefertigten Entlassungsurkunde.  Die  Urkunde wird nicht  ausgehändigt  an
Personen,  die  verhaftet  sind  oder  deren Verhaftung oder  Festnahme von einer  Gerichts-  oder
Polizeibehörde angeordnet ist.

[2] Soll sich die Entlassung zugleich auf die Ehefrau oder die Kinder des Antragstellers beziehen, so
müssen auch diese Personen in der Entlassungsurkunde mit Namen aufgeführt sein.

§ 24.

[1] Die Entlassung gilt als nicht erfolgt, wenn der Entlassene beim Ablauf eines Jahres nach der
Aushändigung der Entlassungsurkunde seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Inland hat.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Entlassene sich die Staatsangehörigkeit in



einem anderen Bundesstaate gemäß § 20 vorbehalten hat.

§ 25.

[1] Ein Deutscher, der im Inland weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt hat,
verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn
dieser Erwerb auf seinen Antrag oder den Antrag des Ehemanns oder des gesetzlichen Vertreters
erfolgt, die Ehefrau und der Vertretene jedoch nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter
denen nach den §§ 18, 19 die Entlassung beantragt werden könnte.

[2]  Die  Staatsangehörigkeit  verliert  nicht,  wer  vor  dem  Erwerb  der  ausländischen
Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde seines
Heimatstaats zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat.
Vor der Erteilung der Genehmigung ist der deutsche Konsul zu hören.

[3]  Unter  Zustimmung des  Bundesraths  kann von dem Reichskanzler  angeordnet  werden,  daß
Personen,  welche die  Staatsangehörigkeit  in  einem bestimmten ausländischen Staate erwerben
wollen, die im Abs. 2 vorgesehene Genehmigung nicht erteilt werden darf.

§ 26.

gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)

§ 27.

[1] Ein Deutscher, der sich im Ausland aufhält, kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der
Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig erklärt werden, wenn er im Falle eines Krieges oder
einer Kriegsgefahr einer vom Kaiser angeordneten Aufforderung zur Rückkehr keine Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die Staatsangehörigkeit
in allen Bundesstaaten.

§ 28.

[1] Ein Deutscher, der ohne Erlaubnis seiner Regierung in ausländische Staatsdienste getreten ist,
kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig
erklärt werden, wenn er einer Aufforderung zum Austritt nicht Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die Staatsangehörigkeit
in allen Bundesstaaten.

§ 29.

Der Verlust der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 1, 2 und der §§ 27, 28 sowie der
Wiedererwerb der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 3 Satz 2 erstreckt sich zugleich
auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Ausgeschiedenen oder
dem Wiedereingebürgerten kraft elterlicher Gewalt zusteht, soweit sich die Ehefrau oder die Kinder
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft befinden. Ausgenommen sind Töchter, die verheirat sind oder
verheiratet gewesen sind.

§ 30.

Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Reichsangehörigkeit durch
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Entlassung verloren hat, aber bei Anwendung der Vorschrift des § 24 Abs. 1 als nicht entlassen
gelten würde, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn er seit dem im § 24 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt seinen Wohnsitz
im Inland behalten hat und den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht, auch den Antrag innerhalb
eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stellt. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 findet
Anwendung.

§ 31.

[1] Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Reichsangehörigkeit
nach § 21 des Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit
vom 1. Juni 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 255) durch zehnjährigen Aufenthalt im Ausland verloren hat,
muß von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat, eingebürgert werden, wenn
er keinem Staate angehört.

[2]  Das gleiche gilt  von dem ehemaligen Angehörigen eines Bundesstaats oder eines in einem
solchen einverleibten Staates, der bereits beim Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. Juni 1870 nach
Landesrecht seine Staatsangehörigkeit durch Aufenthalt außerhalb seines Heimatstaats verloren
hat.

§ 32.

ggegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)

Dritter Abschnitt.
Unmittelbare Reichsangehörigkeit.

§ 33.

Die unmittelbare Reichsangehörigkeit kann verliehen werden

1. einem Ausländer, der sich in einem Schutzgebiete niedergelassen hat, oder einem Eingeborenen
in einem Schutzgebiete;

2.  einem ehemaligen Deutschen, der sich nicht im Inland niedergelassen hat;  dem ehemaligen
Deutschen steht gleich, wer von ihm abstammt oder an Kindes Statt angenommen ist.

§ 34.

Einem Ausländer, der im Reichsdienst angestellt ist und seinen dienstlichen Wohnsitz im Ausland
hat, muß auf seinen Antrag die unmittelbare Reichsangehörigkeit verliehen werden, wenn er ein
Diensteinkommen aus der Reichskasse bezieht; sie kann ihm verliehen werden, wenn er ein solches
Einkommen nicht bezieht.

§ 35.

Auf  die  unmittelbare  Reichsangehörigkeit  finden  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  über  die
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate mit Ausnahme der Vorschriften des § 4 Abs. 2, des § 8
Abs. 2, des § 10 Satz 2, des § 11 Satz 2, des § 12 Satz 2 und der §§ 14, 21 mit der Maßgabe
entsprechende  Anwendung,  daß  an  die  Stelle  der  Zentralbehörde  des  Bundesstaats  der
Reichskanzler und an die Stelle der höheren Verwaltungsbehörde der Reichskanzler oder die von
ihm bezeichnete Behörde treten.
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Vierter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

§ 36.

Unberührt bleiben die Staatsverträge, die von den Bundesstaaten mit ausländischen Staaten vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen sind.

§ 37.

Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften des Gesetzes über die Erwerbung
und  den  Verlust  der  Bundes-  und  Staatsangehörigkeit  vom  1.  Juni  1870  oder  des  Gesetzes,
betreffend  die  Naturalisation  von  Ausländern,  welche  im Reichdienst  angestellt  sind,  vom 20.
Dezember  1875  verweisen  ist,  treten  an  deren  Stelle  die  entsprechenden  Vorschriften  dieses
Gesetzes.

§ 38.

[1] In den Fällen des § 7, der §§ 10, 11, 12, 30, 31 und des § 34 erster Halbsatz werden die
Aufnahme- oder Einbürgerungsurkunden kostenfrei erteilt. Das gleiche gilt für die Erteilung von
Entlassungsurkunden in den Fällen des § 21.

[2] Für die Erteilung von Entlassungsurkunden in anderen als in den im § 21 bezeichneten Fällen
dürfen an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zusammen nicht mehr als drei Mark erhoben
werden.

§ 39.

[1]  Der  Bundesrath  erläßt  Bestimmungen  über  die  Aufnahme-,  Einbürgerungs-  und
Entlassungsurkunden sowie über die Urkunden,  die zur Bescheinigung der Staatsangehörigkeit
dienen.

[2] gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit )

§ 40.

[1] Gegen die Ablehnung des Antrags auf Aufnahme gemäß § 7, auf Einbürgerung in den Fällen der
§§ 10, 11, 15, des § 26 Abs. 3, der §§ 30, 31, des § 32 Abs. 3 oder des Antrags auf Entlassung in den
Fällen der §§ 21, 22 ist der Rekurs zulässig.

[2] gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit )

§ 41.

Dieses  Gesetz  tritt  am  1.  Januar  1914  gleichzeitig  mit  einem  Gesetze  zur  Abänderung  des
Reichsmilitärgesetzes sowie des Gesetzes, betreffend Änderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar
1888 in Kraft.

 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.

Gegeben Balholm, an Bord M. Y. “Hohenzollern”, den 22. Juli 1913.
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(L. S.) Wilhelm.

Delbrück.

29.  Mai  2008:  Bei  seiner  konstituierenden  Sitzung  des  “Volks-“Bundesrathes  wurde
beschlossen, daß das originale Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913,
und  die  originale  Reichs-  und  Bundesverfassung,  mit  dem  Änderungsstand  vom
28.10.1918,  für  die  Wiederherstellung  des  Deutschen  Reiches  angewendet  wird.


